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Anwendungsbereich

Nach § 1 unterliegen diesem Gesetz Erfindungen und technische Verbesserungs-
vorschläge von Arbeitnehmern im privaten und im öffentlichen Dienst, von 
Beamten und Soldaten.

Zielsetzung des ArbEG

In Anbetracht einer durch das Arbeitsverhältnis gegebenen Abhängigkeit des Ar-
beitnehmers zum Arbeitgeber ist mit dem ArbEG ein gerechter Ausgleich zwischen 
den wirtschaftlichen Interessen gefunden. Dies äußert sich auch darin, dass das 
BVerfG die Verfassungsmäßigkeit des ArbEG bestätigt hat.

Meldepflicht

Der § 5 befasst sich mit der Meldepflicht des Arbeitnehmers, hier der Gesetzestext:

§ 5 Meldepflicht

(1) Der Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, ist verpflichtet, sie 
unverzüglich dem Arbeitgeber gesondert in Textform zu melden und hierbei 
kenntlich zu machen, dass es sich um die Meldung einer Erfindung handelt. 
Sind mehrere Arbeitnehmer an dem Zustandekommen  der Erfindung beteiligt, 
so können sie die Meldung gemeinsam abgeben. Der Arbeitgeber hat den Zeit-
punkt des Eingangs der Meldung dem Arbeitnehmer unverzüglich in Textform 
zu bestätigen.

(2) In der Meldung hat der Arbeitnehmer die technische Aufgabe, ihre Lösung 
und das Zustandekommen der Diensterfindung zu beschreiben. Vorhandene 
Aufzeichnungen sollen beigefügt werden, soweit sie zum Verständnis der 
Erfindung erforderlich sind. Die Meldung soll dem Arbeitnehmer dienstlich  
erteilte Weisungen oder Richtlinien, die benutzten Erfahrungen oder Arbeiten 
des Betriebs, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit angeben und 
soll hervorheben, was der meldende Arbeitnehmer als eigenen Anteil ansieht.

(3) Eine Meldung, die den Anforderungen von Absatz 2 nicht entspricht, gilt als 
ordnungsgemäß, wenn der Arbeitgeber nicht innerhalb von zwei Monaten 
erklärt, dass und in welcher Hinsicht die Meldung einer Ergänzung bedarf. Er 
hat den Arbeitnehmer, soweit erforderlich, bei der Ergänzung der Meldung zu 
unterstützen.
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Der Gesetzgeber möchte damit sagen, dass es sich bei dieser Mitteilung nicht um 
irgendeine Mitteilung handelt, sondern eben um eine Erfindungsmeldung.

Im Gesetz heißt es (§ 5 Absatz 2):

(2) In der Meldung hat der Arbeitnehmer die technische Aufgabe, ihre Lösung und 
das Zustandekommen der Diensterfindung zu beschreiben.

Der Arbeitnehmer sollte die Aufgabe, die er sich für die Erfindung gestellt hat, und 
deren Hindergründe offenlegen, das heißt, vorhandene Aufzeichnungen sollten 
beigefügt werden, die zum Verständnis der Erfindung erforderlich sind. Weiterhin 
sollte der Arbeitnehmer die in diesem Zusammenhang ergangenen dienstlichen 
Anweisungen, Richtlinien oder Erfahrungen des Betriebs sowie die Mitwirkung 
anderer Mitarbeiter des Betriebs und deren Umfang aufführen und ganz besonders 
hervorheben, was er als seinen eigenen Anteil ansieht.

Dies ist sehr wichtig für die spätere Beurteilung des Erfindungsumfangs. Die 
Erfahrung zeigt, dass man sich später gern darauf bezieht mit den Worten: „Das 
war ja alles schon bekannt und ist damit nicht mehr relevant bei der Beurteilung 
der Erfindungshöhe.“

Was ist aber nun, wenn nicht alle Informationen enthalten sind oder man im 
Nachhinein erkennt, dass man doch etwas vergessen hat, oder man hat einfach 
nicht erkannt, dass es einmal wichtig werden könnte?

Nur keine Panik!

Das Gesetz sagt (§ 5 Absatz 3):

(3) Eine Meldung, die den Anforderungen nach Absatz 2 nicht entspricht, gilt 
als ordnungsgemäß, wenn der Arbeitgeber nicht innerhalb von zwei Monaten 
erklärt, dass und in welcher Hinsicht die Meldung einer Ergänzung bedarf. Er 
hat den Arbeitnehmer, soweit erforderlich, bei der Ergänzung der Meldung zu 
unterstützen.
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Es hat überhaupt keinen Wert, etwas bewusst in der Anmeldung zu vergessen 
oder gar zu verschweigen. Vielmehr sollte sehr offen mit der Sache umgegangen 
werden, um späteren Diskussionen aus dem Wege zu gehen. Es ist immer besser, 
sagen zu können: „Es steht alles in der Erfindungsmeldung.“

Mit der Terminsetzung von zwei Monaten wird der Arbeitgeber gezwungen, zu 
handeln. Wenn es wirklich nötig ist, können Sie ja auch nachbessern. Der Ar-
beitgeber darf dabei den Arbeitnehmern nicht nur sagen, dass er die Meldung 
so nicht akzeptiert und er habe das Ganze sowieso nicht verstanden,  sondern er 
ist per Gesetz verpflichtet, „Sie, soweit es erforderlich ist, bei der Ergänzung der 
Meldung zu unterstützen“.

Hier sollten Sie von Anfang an, das heißt, wenn die Erfindung noch ganz frisch 
ist, die Anteile im gegenseitigen Einverständnis festlegen und darauf achten, dass 
nicht mehr, aber auch nicht weniger als 100 % verteilt werden können. Die Erfah-
rung zeigt: je früher, desto besser. Es wird mit Sicherheit einige Zeit vergehen, bis 
Sie den durch das Gesetz zugestandenen Nutzen verbuchen können. Denn dann 
geht es ums Geld, unter Umständen um viel Geld.

Diensterfindung und freie Erfindungen

§ 4 Diensterfindung und freie Erfindungen

(1) Erfindungen von Arbeitnehmern im Sinne dieses Gesetzes können gebundene 
oder freie Erfindungen sein.

(2) Gebundene Erfindungen (Diensterfindungen) sind während der Dauer des 
Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindungen, die entweder

1. aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb oder in der öffentlichen Verwaltung 
obliegenden Tätigkeit entstanden sind oder
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2. maßgeblich auf Erfahrung oder Arbeiten des Betriebs oder der öffentlichen 
Verwaltung beruhen

(3) Sonstige Erfindungen von Arbeitnehmern sind freie Erfindungen. Sie unterliegen 
jedoch den Beschränkungen der §§ 18 und 19.

(4) Die Absätze 2 bis 3 gelten entsprechend für Erfindungen von Beamten und 
Soldaten.

Nach § 4 sind alle Erfindungen als freie Erfindungen zu bezeichnen, die von 
einem Arbeitnehmer zwar während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemacht 
werden, die jedoch weder aus dem Aufgabenbereich des Arbeitnehmers im Betrieb 
des Arbeitgebers entstanden sind noch maßgeblich auf betrieblichen Erfahrungen 
beruhen. Daraus folgt, dass die freie Erfindung sich überhaupt nicht als betrieb-
liches Arbeitsergebnis darstellt, sondern dem außerbetrieblichen Lebensbereich 
des Arbeitnehmers zuzurechnen ist.

Im Klartext heißt das: Erfindungen sind nur dann wirklich frei, wenn sie über-
haupt nichts mit Ihrem Arbeitsgebiet, dem Betrieb, und seinem Produktspektrum 
zu tun haben.

Hier haben wir nun wirklich Fußangeln der Meldepflicht. Da heißt es nach § 18.

Freie Erfindungen

§ 18 Mitteilungspflicht

(1) Der Arbeitnehmer, der während der Dauer des Arbeitsverhältnisses eine freie 
Erfindung gemacht hat, hat dies dem Arbeitgeber unverzüglich durch Erklä-
rung in Textform mitzuteilen. Damit muss über die Erfindung und, wenn dies 
erforderlich ist, auch über ihre Entstehung soviel mitgeteilt werden, dass der 
Arbeitgeber beurteilen kann, ob die Erfindung frei ist.

(2) Bestreitet der Arbeitgeber nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der 
Mitteilung durch Erklärung in Textform an den Arbeitnehmer, dass die ihm 
mitgeteilte Erfindung frei sei, so kann die Erfindung nicht mehr als Dienst-
erfindung in Anspruch genommen werden (§ 6).
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(3) Eine Verpflichtung zur Mitteilung freier Erfindungen besteht nicht, wenn die 
Erfindung offensichtlich im Arbeitsbereich des Betriebs des Arbeitgebers nicht 
verwendbar ist.

Den Absatz 3 haben wir schon behandelt, er ist klar.

Dass der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber auch freie Erfindungen zur Kenntnis 
geben muss, findet seinen Grund vorrangig in der Erhaltung des Arbeitsfriedens 
und soll vermeidbare Zwistigkeiten zwischen den Vertragsparteien von vornherein 
vermeiden. Es ist nicht immer leicht, einzusehen, dass alle Erfindungsmeldungen 
dem Arbeitgeber mitgeteilt werden müssen. Daneben dient diese Mitteilungspflicht 
aber dem Schutz des Arbeitnehmers, der in manchen Fällen nicht mit 100%iger 
Sicherheit beurteilen kann, ob es sich um eine freie oder um eine Diensterfindung 
handelt.

Man muss zugeben, dass es in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen über 
diese Thematik gegeben hat. Der Gesetzgeber hat auch hier den Arbeitnehmern 
ein, wenn auch kleines, Hilfsmittel in die Hand gegeben: Die „Drei-Monats-Frist“, 
das heißt, der Arbeitgeber muss reagieren!

Im Absatz 2 des § 5 sind alle notwendigen Punkte enthalten. Hier noch einmal 
der Gesetzestext:

(2) In der Meldung hat der Arbeitnehmer die technische Aufgabe, ihre Lösung 
und das Zustandekommen der Diensterfindung zu beschreiben. Vorhandene 
Aufzeichnungen sollen beigefügt werden, soweit sie zum Verständnis der Erfin-
dung erforderlich sind. Die Meldung soll dem Arbeitnehmer dienstlich erteilte 
Weisungen oder Richtlinien, die benutzten Erfahrungen oder Arbeiten des 
Betriebs, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit angeben und 
soll hervorheben, was der meldende Arbeitnehmer als eigenen Anteil ansieht.

Wir wollen uns nun mit dem Verlauf befassen, wenn der oder die Arbeitnehmer ihre 
Erfindungsmeldung abgegeben und der Arbeitgeber diese in Anspruch nimmt, denn 
die Inanspruchnahme gilt als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Dienst erfindung 
nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen 
Meldung (§ 5 Absatz 2 Satz 1 und Satz 3) gegenüber dem Arbeitnehmer durch 
Erklärung in Textform freigibt.


